
 

 

Anforderungen an die Dauer einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung, die gem. § 12a Absatz 1 Satz 2 AufenthG zur Aufhebung 
einer Wohnsitzauflage gem. § 12a Absatz 1 Satz 1 AufenthG führt. 

 
§ 12a Absatz 1 Satz 2 AufenthG regelt, dass ein Schutzberechtigter, der eine so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung im Umfang von mindestens 15 Stunden 
wöchentlich aufnimmt oder aufgenommen hat, durch die diese Person mindestens 
über ein Einkommen in Höhe des monatlichen durchschnittlichen Bedarfs nach 
den §§ 20 und 22 SGB II verfügt (710,00 € netto für 2016 Achtung Abweichung 
von der Gesetzesbegründung) keiner Wohnsitzverpflichtung gem. § 12a Absatz 1 
AufenthG unterliegt. 
 
Zweck dieser Regelung ist es, Personen, die an einem anderen als dem ihnen 
zugewiesenen Ort einer Beschäftigung nachgehen können, die geeignet ist, den 
Lebensunterhalt zu decken oder zumindest teilweise zu decken, einen Umzug an 
diesen Ort zu ermöglichen, da mit der Ausübung einer Beschäftigung vermutet 
wird, dass auch eine Integration stattfindet. Grundsätzlich dürfte zur Darlegung der 
Voraussetzungen des § 12a Absatz 1 Satz 2 AufenthG die Vorlage eines entspre-
chenden Arbeitsvertrages ausreichend sein. 
 
Bei Zweifeln hat die Ausländerbehörde darzulegen, dass es sich nach ihrer Auf-
fassung nicht um ein nachhaltiges bzw. ernsthaftes Beschäftigungsverhältnis han-
delt. Für die Frage wann eine nachhaltige Beschäftigung vorliegt, ist eine Progno-
se zu stellen. Im Rahmen der Prognosestellung reicht es insoweit aus, dass das 
Arbeitsverhältnis voraussichtlich über drei Monate andauern wird. Dies ergibt sich 
aus der Gesetzesbegründung nach der geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
eine Verpflichtung nach Absatz 1 nicht aufheben können und einem Umkehr-
schluss zu § 8 Absatz 2 Nr. 2 i.V.m § 115 SGB IV. Eine Beschäftigung innerhalb 
eines Kalenderjahres die auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer 
Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist und diese 
nicht berufsmäßig ausgeübt wird, ist unabhängig von der Höhe des Einkommens 
nur eine geringfügige Beschäftigung und damit keine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung. (Achtung der Zeitraum von 3 Monaten bzw. 70 Tage gilt gem. § 
115 SGB IV nur bis zum 31. Dezember 2018, danach gelten wieder 2 Monate 
bzw. 50 Tage gem. § 8 Abs. 2 Nr.2) 
Diese Prognose gilt sowohl für befristete als auch unbefristete Arbeitsverhältnisse, 
da eine abweichende Behandlung von befristeten Arbeitsverhältnisse unzulässig 
ist. 

 

Anforderungen an die Ausbildung oder das Studium, die gem. § 12a Ab-
satz 1 Satz 2 AufenthG zur Aufhebung einer Wohnsitzauflage gem. § 12a 
Absatz 1 Satz 1 AufenthG führen 

 
Ausweislich der Gesetzesbegründung liegen die Voraussetzung für eine Aufhe-
bung auch vor, wenn an einer berufsorientierenden oder berufsvorbereitenden 
Maßnahme, die dem Übergang in eine entsprechende betriebliche Ausbildung 
dient oder an studienvorbereitenden Maßnahmen (studienvorbereitende Sprach-
kurse, Besuch eines Studienkollegs) teilgenommen wird. 


